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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Die Revision des Geldwäschereigesetzes wollte der 2012 als Antwort auf die Finanzkrise
erfolgten Revision der Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) Rechnung
tragen und dafür sorgen, dass die schweizerische Gesetzgebung auch beim nächsten
Länderexamen 2015 GAFI-konform ist. Gleichzeitig sollten die Vorgaben des Global
Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke berücksichtigt
werden. Zu diesem Zweck sah die Vorlage des Bundesrates Änderungsvorschläge in
sieben Themenbereichen vor: So sollten die Transparenz der Inhaberaktien bei
juristischen Personen sichergestellt, die Pflichten der Finanzintermediäre bei der
Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung von juristischen Personen konkretisiert
und schwere Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei deklariert werden. Weiter
sollte der Begriff der politisch exponierten Personen (PEP) auf inländische Personen
ausgedehnt werden. Neu sollten zudem Barzahlungen bei Fahrnis- und
Grundstückkäufen im Wert von über CHF 100‘000 nicht mehr erlaubt sein. Der Teil, der
diesen Schwellenwert übersteigt, sollte künftig zwingend über einen Finanzintermediär
erfolgen, der dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist. Schliesslich sollte die Meldestelle
für Geldwäscherei in ihren Kompetenzen gestärkt und die Umsetzung der UNO-
Sanktionen im Bereich Terrorismusfinanzierung (Resolution 1373) verbessert werden.

Bei den Beratungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der revidierten GAFI-
Empfehlungen schuf der Ständerat mehrere Differenzen zum Entwurf des Bundesrates.
So wollte die Mehrheit (25 zu 17 Stimmen) der kleinen Kammer, dass ein Steuerdelikt nur
dann als Vortat zur Geldwäscherei gilt, wenn die hinterzogenen Steuern CHF 300‘000
statt den vom Bundesrat vorgeschlagenen CHF 200‘000 pro Steuerperiode
übersteigen. Davon betroffen wären dann nur Steuerbetrüger, d.h. Urkundenfälscher.
Die Steuerhinterziehung sollte aus dem Geltungsbereich fallen. Einig mit dem
Bundesrat ging der Ständerat in der Ansicht, dass künftig Bargeldzahlungen von über
CHF 100‘000 nur noch über eine Bank abgewickelt werden könnten. Andererseits strich
der Ständerat äusserst knapp (mit 21 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung) die
Bestimmung, wonach die Verletzung der Meldepflicht bei Inhaberaktien bestraft würde
– dies, obwohl eine solche Regelung von der GAFI gefordert wurde. Schliesslich
verankerte der Ständerat die ausdrückliche Nennung von Personen mit führender
Stellung in internationalen Sportverbänden unter den politisch exponierten Personen
(PEP).

Weit weniger bundesratskonform zeigte sich der Nationalrat. In der Sommersession
nahm er zahlreiche Aufweichungen an der bundesrätlichen Vorlage vor, die der Schweiz
laut Bundesrätin Widmer-Schlumpf einen Platz auf der schwarzen Liste sichern würden.
Die gegnerische Mehrheit sah in der Vorlage eine „Generalverdachtsvorlage“, die durch
juristische Definitionen vergeblich Mängel auf organisatorischer und personeller Ebene
zu beheben versuche. In dieser Stimmung wollte der Nationalrat zwar den Begriff der
politisch exponierten Personen ebenfalls auf das Inland und Personen in führender
Funktion in internationalen Sportverbänden ausdehnen, dabei aber gleichzeitig die
Mitglieder der Bundesversammlung, die ja keine Berufsparlamentarier seien, davon
ausnehmen. Weiter wollte die grosse Kammer aufgrund der Ablehnung der totalen
Überwachung aller Finanztransaktionen weder Barkäufe von über CHF 100‘000
verbieten noch volle Transparenz bei den Inhaberaktien herstellen. Schliesslich sollten
Banken nur dann den Verdacht auf schwere Steuerdelikte melden, wenn zusätzlich zum
Betrugstatbestand durch die Straftaten eine oder mehrere Steuerrückerstattungen
über CHF 200‘000 pro Steuerperiode bewirkt würden. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 83 zu 54 Stimmen angenommen wobei sich jedoch 48 Mitglieder
aus SP und den Grünen ihrer Stimme enthalten hatten, da die „zerzauste“ Vorlage nicht
mehr GAFI-konform wäre.

Nun lag der Ball wieder beim Ständerat, der laut SP den Nationalrat „wieder auf den
Pfad der Tugend“ zurückbringen sollte. In der Tat übte der Ständerat Kritik an der
trotzigen Haltung des Nationalrates, welche die Reputation der Schweiz gefährde. Die
kleine Kammer hielt denn auch an der Mehrheit ihrer Beschlüsse fest. Nur bezüglich der
Frist, innerhalb derer die Geldwäschereimeldestelle eine Bank über die Weiterleitung
einer Verdachtsmeldung informieren muss, kam sie dem Nationalrat entgegen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2014
NADJA ACKERMANN
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Betreffend die Bareinkäufe lehnte der Ständerat zwar einen Kompromissvorschlag, der
Barbezahlungen ab CHF 100‘000 bei bestimmten Händlern einer Identifikations- und
Dokumentationspflicht unterstellen wollte, ab, bekundete aber dennoch seine
Sympathien. Weiter wollte der Ständerat die Mitglieder der Bundesversammlung nicht
von den Bestimmungen über politisch exponierte Personen ausnehmen.

Die Differenzbereinigung setzte sich in der Wintersession harzig fort. Zwar verzichtete
der Nationalrat mit 122 zu 64 Stimmen bei der Transparenzpflicht für Inhaberaktien auf
einen Schwellenwert von CHF 250‘000 und stimmte mit 97 zu 83 Stimmen bei 6
Enthaltungen der ständerätlichen Definition der qualifizierten Steuerdelikte sowie mit
100 zu 83 Stimmen bei 1 Enthaltung der Zugehörigkeit der Bundesparlamentarier zu den
PEP zu. Bei dem Barzahlungsverbot hielt er jedoch nach einer ausgedehnten Diskussion
an seiner Position fest. Ebenso wollte er die Möglichkeit, betroffene Kunden nach einer
Verdachtsmeldung an die Geldwäschereibehörde informieren zu können, beibehalten.
Schliesslich sollen kirchliche Stiftungen weiterhin von der Eintragungspflicht ins
Handelsregister ausgenommen werden. Dabei gab eine Allianz aus SVP, FDP und einem
Teil der CVP den Ton an. Während die SVP jegliche Überregulierung ablehnte, strebten
die FDP und CVP die Note „genügend“ beim GAFI-Länderexamen an, welches im
Frühjahr 2015 stattfinden wird. Der Wille zur GAFI-Konformität wurde auch im
Ständerat deutlich. So stimmte die kleine Kammer den Vorschlägen des Nationalrats
betreffend die Handelsregistereintragungspflicht für kirchliche Stiftungen, den
Ausnahmen vom Informationsverbot im Meldesystem und der CHF 100‘000-Schwelle
für Barzahlungen bei Versteigerungen in Konkursverfahren zu. Hart blieb sie jedoch bei
der Abklärungs- und Meldepflicht für Händler bei Barzahlungen über CHF 100‘000.
Diese letzte Differenz konnte nicht bereinigt werden, da der Nationalrat unerwartet
zum Vorschlag des Bundesrats, d.h. zum Verbot von Bargeldkäufen über CHF 100‘000,
zurückkehrte. In der Einigungskonferenz fand jedoch klar die liberalere Fassung des
Ständerats die Mehrheit. Die Regelung, wonach Händlern bei Bargeldgeschäften ab CHF
100‘000 erhöhte Sorgfaltspflichten auferlegt werden, wurde schliesslich von beiden
Räten akzeptiert. Der Ständerat stimmte der Vorlage mit 37 zu 4 Stimmen bei 4
Enthaltungen und der Nationalrat mit 128 zu 62 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu. Damit
konnte die umkämpfte GAFI-Vorlage vor dem Scheitern gerettet werden. 1

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Die Beilegung des Steuerstreits zwischen der Schweiz und Deutschland nahm im
September mit der Unterzeichnung eines bilateralen Steuerabkommens zwischen
Bundesrätin Widmer-Schlumpf und dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble
eine wichtige Hürde. Es regelt die Besteuerung der Kapitalerträge und des Vermögens
von deutschen Staatsbürgern, welches bei Schweizer Banken deponiert ist. 2

ANDERES
DATUM: 21.09.2011
ANITA KÄPPELI

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Die Anpassungen im Steueramtshilfegesetz wurden 2014 vom Ständerat (Zweitrat)
behandelt. Die grosse Kammer hatte das Geschäft bereits 2013 diskutiert und mit
wenigen Anpassungen gutgeheissen. Die Vorlage wollte, in Erfüllung einer Empfehlung
des Global Forum, die Vorinformation von beschwerdeberechtigten Personen in Sachen
Amtshilfe einschränken. Diese sollte nach nationalrätlicher Version in Ausnahmefällen
nicht vorgenommen werden dürfen. Im Speziellen sollten die betroffenen Personen
nicht vorinformiert werden, wenn der Zweck der Amtshilfe und deren Erfolg kumulativ
gefährdet war. In dieser Präzisierung hatte der Nationalrat eine Differenz zum
Bundesrat geschaffen, der eine „oder“-Regelung vorgeschlagen hatte. Im Ständerat war
Eintreten unbestritten. Ebenso wurden vergleichsweise weniger weitreichende
Änderungsvorschläge des Bundesrats (betreffend Kompetenz zur Festlegung des Inhalts
einer Gruppenanfrage) und des Nationalrats (Präzisierung der Definition von
Gruppenersuchen) ohne Gegenantrag bestätigt. Zu reden gab einzig die Bestimmung
betreffend der nötigen Bedingungen zur Ausnahme von der Vorinformation. Nach
bundesrätlichem Vorschlag sollte von der Vorinformation abgesehen werden, wenn

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2014
FABIO CANETG
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entweder der Zweck oder der Erfolg der Amtshilfe durch die Vorinformation gefährdet
waren. Wie der Nationalrat wollte die Kleine Kammer jedoch an der etwas restriktiveren
Formulierung („und“) festhalten. Bundesrätin Widmer-Schlumpf plädierte auch im
Ständerat für den „oder“-Wortlaut. Materiell mache es zwar keinen Unterschied, wie die
Regelung formuliert sei. Der „oder“-Wortlaut sei aber zu bevorzugen, weil er dem
internationalen Standard entspreche und deshalb sicherstellen würde, dass die
schweizerischen Regelungen als OECD-konform beurteilt würden. Der Ständerat folgte
dieser Argumentation nicht und bestätigte die nationalrätliche Version mit
Stichentscheid des Präsidenten. Darauf nahmen die Kantonsvertreter die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 34 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung an. In der
Schlussabstimmung passierte das Geschäft einzig gegen den Willen der SVP mit 137 zu
56 Stimmen bei 3 Enthaltungen im Nationalrat und mit 39 zu 3 Stimmen im Ständerat.
Mit der Annahme der Gesetzesrevision schufen die eidgenössischen Räte die
Voraussetzungen zum Übertritt in Phase 2 des Peer-Review des Global Forum
(wenngleich mit Einschränkungen, weil der verabschiedete Text nicht exakt den
internationalen Standards entsprach). Zum Übertritt in Phase 2 des Peer-Review
musste mindestens eine der drei Empfehlungen des Global Forum von 2011
(Einschränkung der Vorinformation in Amtshilfesachen, Vergrösserung der Anzahl
Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard und Identifikation des Halters
von Inhaberaktien) erfüllt sein. Für das Bestehen der Phase 2 mussten alle drei
Empfehlungen umgesetzt werden. 3

Bereits seit Ende 2013 waren im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Richtung
Automatischer Informationsaustausch (AIA) Gespräche mit der EU geführt worden.
Diese fanden im Rahmen der Verhandlungen zur Revision der EU-Richtlinie zur
Zinsbesteuerung statt, in welcher die EU explizit die „internationalen Entwicklungen“
berücksichtigen wollte. Die Revision sah vor, bestehende Steuerschlupflöcher in der
Zinsbesteuerungsrichtlinie zu stopfen. Neu sollten beispielsweise auch Zinserträge von
Stiftungen und Trusts dem Regelwerk unterstehen. EU-intern wurde die Revision im
März 2014 verabschiedet; dies nachdem Österreich und Luxemburg entsprechende
Änderungen jahrelang blockiert hatten. Weil die Revision ebenfalls vorsah, das EU-
Recht an die neuen globalen Standards (sprich: AIA) anzupassen, sobald diese vorlagen,
kam die Änderung einer EU-internen Übernahme des AIA gleich. Die Drittstaaten
Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino und die Schweiz wurden mit der
Verabschiedung der EU-internen Revision diplomatisch unter Druck gesetzt, den AIA
ebenfalls zu übernehmen. Würden die Drittstaaten „kein[en] genügende[n] Fortschritt
[erzielen]“, wollte die Kommission „mögliche Optionen erkunden, um die Befolgung des
neuen Standards sicherzustellen“. Weil die angepassten Regelungen betreffend
Zinsbesteuerung erst per 2017 in Kraft treten sollten und sich Österreich und
Luxemburg dagegen wehrten, zwei Systemwechsel innert kürzester Zeit vorzunehmen,
war die Revision der Zinsbesteuerungsregelungen aus praktischer Sicht Makulatur.
Konsequenterweise stoppten die EU und die Schweiz die entsprechenden
Verhandlungen im Mai 2014. Der Bundesrat verabschiedete im Herbst 2014, nach
Konsultation des Parlaments und der Kantone, ein Verhandlungsmandat zur Einführung
eines AIA mit „Partnerstaaten“. Dazu gehörten neben den USA (Wechsel zum Modell 1
mit Reziprozität in FATCA) und anderen Ländern auch die EU. Entsprechende
Gespräche waren bis zum Jahresende noch nicht abgeschlossen, mitunter weil die
gesetzliche Grundlage zur Einführung eines AIA in der Schweiz noch nicht geschaffen
war. Am Jahresende schien es eher unwahrscheinlich, dass die Verhandlungen
betreffend AIA mit den Fragen zum Marktzugang und zur Vergangenheitsbewältigung
verknüpft werden konnten. Eine solche Strategie hatte die Expertengruppe Brunetti I
2013 vorgeschlagen. Bereits im Februar 2014 stellte Bundesrätin Widmer-Schlumpf
jedoch fest, dass die Zeit knapper geworden sei, Lösungen für die Fragen des
Marktzugangs und der Vergangenheitsbewältigung gleichzeitig mit den Verhandlungen
zum AIA zu finden, weil der internationale Standard zum AIA schneller komme als
erwartet. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.10.2014
FABIO CANETG

Les divergences d'opinion sur le secret bancaire entre les partis politiques, mais aussi
entre les deux chambres au Parlement, continuent d'animer les débats sous la coupole
fédérale. Alors que le Conseil des Etats avait rejeté l'initiative populaire «Oui à la
protection de la sphère privée», ainsi que le contre-projet direct, le Conseil national a
pris la direction opposée en marquant son soutien à l'initiative populaire et au contre-
projet direct par 81 voix contre 39 et 68 abstentions. Ce vote a mis en relief des
divisions au sein des partis. Par exemple, il est possible de noter des divisions du côté

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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du PLR, 10 voix pour, 21 contre et 1 abstention, mais aussi du côté du PDC avec 4 voix
pour, 18 contre et 7 abstentions. De plus, il est intéressant de relever que les 42
parlementaires du groupe socialiste se sont abstenus. L'initiative populaire est donc
retournée à la chambre des cantons.
Face à cette impasse, le Conseil des Etats a proposé une option alternative. Ainsi, une
motion a été déposée afin que le projet de réforme introduit par Eveline Widmer-
Schlumpf, élément déclencheur de l'initiative populaire, soit retiré. En effet, selon le
Conseil de Etats, un retrait de ce projet entraînerait logiquement l'abandon de
l'initiative populaire et du contre-projet direct. Néanmoins, en attendant le vote sur
cette motion, le Conseil des Etats a rejeté l'initiative populaire et le contre-projet par
29 voix contre 16. Dans l'attente du vote sur la motion, l'initiative populaire est bloquée
entre les vents contraires soufflés par les deux chambres. 5

Avec l'enterrement définitif, par les chambres parlementaires, de la révision du droit
pénal fiscal, le retrait de l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée»
s'est logiquement imposé à la majorité des initiants. En effet, cette initiative populaire
se positionnait comme une réponse de la droite à la volonté de réforme du secret
bancaire induite par Eveline Widmer-Schlumpf. Selon les initiants, l'échange
automatique, qui aurait été introduit à l'intérieur du pays, se serait immiscé dans la
sphère privé des Helvètes et aurait mis à mal le secret bancaire. Néanmoins, le rejet de
la réforme a changé la donne. L'initiative populaire, qui a joué son rôle d'épée de
Damoclès lors du débat dans les chambres, a donc finalement été retirée. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.01.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Börsen

Eine knappe Mehrheit der vorberatenden WAK-SR hatte sich dafür ausgesprochen, die
nationalrätliche Version der Vorlage zu übernehmen und damit die Erzielung eines
Vermögensvorteils als Voraussetzung für die strafrechtliche Verfolgung von
Insiderhandel zu streichen. Allerdings empfahlen eine starke Minderheit der
Kommission wie auch der Bundesrat der kleinen Kammer, auf ihrer ursprünglichen
Fassung zu beharren und von einer solchen Streichung abzusehen. Gemäss der
zuständigen Bundesrätin Widmer-Schlumpf sollte das Strafrecht nur bei
schwerwiegenden Delikten als "Ultima Ratio" zum Zuge kommen. Eine Aufweichung der
Bedingungen für ein solches Verfahren erachtete sie als unverhältnismässig. Dieser
Argumentation folgten die Ständerätinnen und Ständeräte mit 27 zu 15 Stimmen und
votierten damit für ihre ursprüngliche Fassung der Vorlage. 
Wenige Tage später schwenkte der Nationalrat auf die Linie des Ständerates ein und
sprach sich mit 116 zu 51 Stimmen, einzig gegen den Willen von SP und Grünen, dafür
aus, das Erzielen eines Vermögensvorteils als Bedingung für eine strafrechtliche
Ahndung von Insiderhandel im Börsengesetz zu belassen. Damit waren sämtliche
Differenzen zwischen den beiden Kammern bereinigt. In der Schlussabstimmung
passierte die Vorlage zur Änderung des Börsengesetzes schliesslich beide Räte
einstimmig. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2012
NICO DÜRRENMATT

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Eine eigenständige Position nahm die BDP in der Finanzpolitik ein. Unterstützt von ihrer
Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf, die allerdings mit ihrer offiziellen Politik
vor allem bei der Rechten aneckte, forderte die Partei ein Umdenken und eine aktives
Engagement für einen globalen Informationsaustausch. Die Schweiz könne nicht
dauernd warten, bis sie mit dem Rücken zur Wand stehe und dann reagieren müsse,
sondern sie solle die internationale Finanzpolitik aktiv mitgestalten. Gegen die geplante
Abgeltungssteuer äusserte sich die Partei skeptisch und hinsichtlich des
Bankgeheimnisses fordert die BDP mehr Transparenz. In einem an die Presse gespielten
vertraulichen Protokoll wurde deutlich, dass die BDP-Bundesrätin die Partei in diese
Richtung drängte, obwohl diese Politik vom Gesamtbundesrat nicht abgestützt war. In
der Presse wurde der BDP auch vorgeworfen, ihre Position nach dem Wind zu richten,
hätte sie doch vor nicht allzu langer Zeit noch das Bankgeheimnis verteidigt. Die auch
von der „Lex USA“ befeuerte Diskussion wurde als Möglichkeit einer weiteren

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.06.2013
MARC BÜHLMANN
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Annäherung an die CVP betrachtet, hatte sich die CVP doch bei besagter, allerding
letztlich abgelehnter Vorlage etwas überraschend der Haltung der BDP angeschlossen. 8
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